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Rechtsgrundlagen im Obligationenrecht 
 
Der Lehrvertrag ist im Obligationenrecht geregelt. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Artikel für Berufsbildungsverantwortliche in 
Lehrbetrieben: 
 

Die Sorgfalts- und Treuepflicht 
 Art. 321a 
1 Der Arbeitnehmer hat die ihm übertragene Arbeit sorgfältig auszuführen und die berechtigten Interessen des Arbeitgebers in guten Treuen zu wahren. 

2 Er hat Maschinen, Arbeitsgeräte, technische Einrichtungen und Anlagen sowie Fahrzeuge des Arbeitgebers fachgerecht zu bedienen und diese sowie 
Material, die ihm zur Ausführung der Arbeit zur Verfügung gestellt werden, sorgfältig zu behandeln. 

3 Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses darf der Arbeitnehmer keine Arbeit gegen Entgelt für einen Dritten leisten, soweit er dadurch seine Treuepflicht 
verletzt, insbesondere den Arbeitgeber konkurrenziert. 

4 Der Arbeitnehmer darf geheim zu haltende Tatsachen, wie namentlich Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse, von denen er im Dienst des Arbeitgebers 
Kenntnis erlangt, während des Arbeitsverhältnisses nicht verwerten oder anderen mitteilen; auch nach dessen Beendigung bleibt er zur Verschwiegenheit 
verpflichtet, soweit es zur Wahrung der berechtigten Interessen des Arbeitgebers erforderlich ist. 

 

Die Befolgung von Anordnungen und Weisungen 
 Art. 321d 
1 Der Arbeitgeber kann über die Ausführung der Arbeit und das Verhalten der Arbeitnehmer im Betrieb oder Haushalt allgemeine Anordnungen erlassen und 

ihnen besondere Weisungen erteilen. 

2 Der Arbeitnehmer hat die allgemeinen Anordnungen des Arbeitgebers und die ihm erteilten besonderen Weisungen nach Treu und Glauben zu befolgen. 

 

 Die Haftung des Arbeitnehmers  
 Art. 321e 
1 Der Arbeitnehmer ist für den Schaden verantwortlich, den er absichtlich oder fahrlässig dem Arbeitgeber zufügt. 

2 Das Mass der Sorgfalt, für die der Arbeitnehmer einzustehen hat, bestimmt sich nach dem einzelnen Arbeitsverhältnis, unter Berücksichtigung des 
Berufsrisikos, des Bildungsgrades oder der Fachkenntnisse, die zu der Arbeit verlangt werden, sowie der Fähigkeiten und Eigenschaften des Arbeitnehmers, 
die der Arbeitgeber gekannt hat oder hätte kennen sollen. 

 

Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers 

 Art. 328 
1 Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen, auf dessen Gesundheit gebührend Rücksicht zu 

nehmen und für die Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht sexuell belästigt 
werden und dass den Opfern von sexuellen Belästigungen keine weiteren Nachteile entstehen 

2 Er hat zum Schutz von Leben, Gesundheit und persönlicher Integrität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Massnahmen zu treffen, die nach der 
Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den Verhältnissen des Betriebes oder Haushaltes angemessen sind, soweit es mit 
Rücksicht auf das einzelne Arbeitsverhältnis und die Natur der Arbeitsleistung7 ihm billigerweise zugemutet werden kann. 

 
 

Die fristlose Auflösung 

 Art. 337 
1 Aus wichtigen Gründen kann der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer jederzeit das Arbeitsverhältnis fristlos auflösen; er muss die fristlose Vertragsauflösung 

schriftlich begründen, wenn die andere Partei dies verlangt. 

2 Als wichtiger Grund gilt namentlich jeder Umstand, bei dessen Vorhandensein dem Kündigenden nach Treu und Glauben die Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden darf. 

3 Über das Vorhandensein solcher Umstände entscheidet der Richter nach seinem Ermessen, darf aber in keinem Fall die unverschuldete Verhinderung des 
Arbeitnehmers an der Arbeitsleistung als wichtigen Grund anerkennen. 
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Der Lehrvertrag 

 Art. 344 
1 Durch den Lehrvertrag verpflichtet sich der Berufsbildner, den Lernenden für einen bestimmten Beruf fachgemäss auszubilden, und der Lernende, zu diesem 

Zweck Arbeit im Dienst des Berufsbildners zu leisten. 

 Art. 344a 
1 Der Lehrvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit der schriftlichen Form. 

2 Der Vertrag hat die Art und die Dauer der beruflichen Ausbildung, den Lohn, die Probezeit, die Arbeitszeit und die Ferien zu regeln; die Probezeit darf nicht 
weniger als einen Monat und nicht mehr als drei Monate betragen. 

3 Der Vertrag kann weitere Bestimmungen enthalten, wie namentlich über die Beschaffung von Berufswerkzeugen, Beiträge an Unterkunft und Verpflegung, 
Übernahme von Versicherungsprämien oder andere Leistungen der Vertragsparteien. 

4 Abreden, die den Lernenden im freien Entschluss über die berufliche Tätigkeit nach beendigter Lehre beeinträchtigen, sind nichtig. 

 
Besondere Pflichten des Lernenden und seines gesetzlichen Vertreters 

 Art. 345 
1 Der Lernende hat alles zu tun, um das Lehrziel zu erreichen. 

2 Der gesetzliche Vertreter des Lernenden hat den Berufsbildner in der Erfüllung seiner Aufgabe nach Kräften zu unterstützen und das gute Einvernehmen 
zwischen Berufsbildner und Lernenden zu fördern. 

Besondere Pflichten des Lehrmeisters 
 Art. 345a 
1 Der Berufsbildner hat den Lernenden selber auszubilden, darf jedoch unter seiner Verantwortung die Ausbildung einem Vertreter übertragen, sofern dieser die 

dafür nötigen beruflichen Fähigkeiten und persönlichen Eigenschaften besitzt. 

2 Er hat dem Lernenden die zum Besuch des beruflichen Unterrichts und zur Teilnahme an den Lehrabschlussprüfungen erforderliche Zeit ohne Lohnabzug 
freizugeben. 

3 Er hat dem Lernenden bis zum vollendeten 20. Altersjahr für jedes Lehrjahr wenigstens fünf Wochen Ferien zu gewähren. 

4 Er darf den Lernenden zu anderen als beruflichen Arbeiten und zu Akkordlohnarbeiten nur soweit verwenden, als solche Arbeiten mit dem zu erlernenden 
Beruf in Zusammenhang stehen und die Ausbildung nicht beeinträchtigt wird. 

 

Die vorzeitige Auflösung 
 Art. 346 
1 Das Lehrverhältnis kann während der Probezeit jederzeit mit einer Kündigungsfrist von sieben Tagen gekündigt werden. 

2 Aus wichtigen Gründen im Sinne von Artikel 337 kann das Lehrverhältnis namentlich fristlos aufgelöst werden, wenn 

a. dem Berufsbildner oder seinem Vertreter die erforderlichen beruflichen Fähigkeiten oder persönlichen Eigenschaften zur Ausbildung des Lernenden 
fehlen, 

b. der Lernende nicht über die für die Ausbildung unentbehrlichen körperlichen oder geistigen Anlagen verfügt oder gesundheitlich oder sittlich 
gefährdet ist, 

c. die Ausbildung nicht oder nur unter wesentlich veränderten Verhältnissen zu Ende geführt werden kann. 
 

Das Lehrzeugnis 
 Art. 346a 
1 Nach Beendigung der Lehre hat der Berufsbildner dem Lernenden ein Zeugnis auszustellen, das die erforderlichen Angaben über den 

erlernten Beruf und die Dauer der Lehre enthält. 

2 Auf Verlangen des Lernenden oder seines gesetzlichen Vertreters hat sich das Zeugnis auch über die Fähigkeiten, die Leistungen und das Verhalten des 
Lernenden auszusprechen. 

	  


